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Quellen: Allerhöchst am 20. November 1864, am 11. October 1865, 

am 6. November 1867, am 28. Mai 1880, am 3. Juni 
1886 bestätigte Reichsrathsgutachten und die neuesten, auf 
gesetzgeberischem Wege erfolgten Ausgaben einzelner, obigen 
Reichsrathsgutachten zu Grunde liegender Theile der gegen
wärtig i» Kraft bestehenden Reichsgesetze.

Der erste Artikel des am 28. Mai 1880 Allerhöchst bestätigten 
Reichsrathsgutachtens, auf Grundlage dessen das Gerichtswesen in 
den Ostseegouvernements reorganisirt werden sollte und laut Aller
höchsten Befehl vom 3. Juni 1886 am 1. Juli d. I. reorganisirt 
worden ist, -
lautet: „Die Artikel 8—11, 13, 14, 16—20, 24—32, 40, 44—47, 

49, 51, 52, 91—94, 96—100, 105, 112, 114—117, 120, 
123 und 128 der Allerhöchst am 11. October 186 5 
bestätigten Regeln über Abänderung und Ergänzung der 
Artikel des Reichsgesetzbnches, welche sich auf das Gerichts
verfahren und die Geschäftsführung in den Gerichtsbehör
den früherer Organisation beziehen (Vollst. Samml. d. 
Ges. №42548), sowie das Allerhöchst am 6. November 
186 7 bestätigte Reichsrathsgutachten in Betreff der Ver- 
öffentlichnng der Entscheidungen genannter Gerichtsbehörden 
durch den Druck, werden in ihrem vollen Umfange 
auch in den Ostseegouvernements zur Anwendung gebracht." 

Anmerk. d. Vers. Zum Zwecke einer leichteren Uebersicht über die Ne- 
organisation des örtlichen Gerichtswesens habe ich die obigen, zu 
solcher Reorganisation mitwirkenden, aber gesondert gegebenen Gesetzes
artikel sowie die Ergänzungen vom 3. Juni 1886 in die nachstehen
den Bestimmungen des Gesetzes vom 28. Mai 1880 in der am 3. 

Juni a. c. Allerhöchst vorgeschriebenen Fassung an geeigneter Stelle 
1*
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eingereiht und den eingereihten Artikel durch ein beigestclltes R. G. 
11. October 1885 und R. G. 3. Juni 1886 § — (soll heißen 
Reichsrathsgutachten vom 11. October 1885 und 3. Juni 1886 
Art. —) gekennzeichnet.

Artikel 2. Außerdem werden, unter Abänderung und Ergän
zung der in den Gouvernements Livland, Estland und Kurland in 
Bezug auf bcm Criminalproceß, Civilproecß sowie für die Beamten 
der Procuratur geltenden, gesetzlichen Bestimmungen, die in nachstehen
den Artikeln enthaltenen Regeln erlassen.

I. In Bezug auf den Criminalproecß.
1) In den Gerichtsbehörden erster Instanz.

Artikel 3. (Fassung vom 3. Juni 1886.) Die Gerichtsbehörden 
erster Instanz führen die förmlichen Untersuchungen über alle in ihren 
Bezirken verübten Verbrechen, die nicht der Jurisdiction der Gcmciude- 
gerichte und der Polizei unterliegen.

Artikel 4. (3. Juni 1886.) Die Gerichtsbehörden beprüfen 
ihrem Wesen nach und entscheiden diejenigen Criminalsachen, in denen 
Keiner der Angeklagten in erster Instanz der Competenz der Behör
den zweiter Instanz unterliegt oder eines Verbrechens angcklagt wird, 
das eine Strafe nach sich zieht, die mit Entziehung aller Standes- 
rechte oder mit Verlust aller oder einiger besonderen, persönlich und 
dem Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorrechte verbunden ist.

Artikel 5. Die Untersuchungen über außerordentliche Begeben
heiten (die sog. Merkwürdigteitssachen. Der Verf.) werden von der 
Polizei dem betreffenden Beamten der Procuratur zur Beprüfung über
geben und nach dessen Ermessen den erledigten zugezählt. — Den 
Gerichten erster Instanz werden jene Untersuchungen nur daun über
geben, wenn der Beamte der Procuratur in der Begebenheit Anzeichen 
eines Verbrechens oder Vergehens entdeckt oder mit der Verfügung 
der Polizei, daß die Sache den erledigten zuzuzählen sei, nicht ein
verstanden ist.

Artikel 6. Die Untersnchnngen über außerordentliche Begeben
heiten, welche vor Herausgabe des gegenwärtigen Gesetzes an die 
Gerichtsbehörden erster Instanz gelangt sind und nach denen ein Ver
brechen oder Vergehen nicht vorliegt, desgleichen auch Sachen über 
Verbrechen und Vergehen, in welchen die Schuldigen nicht ermittelt 
sind und Niemand zu richten ist, werden nach Durchsicht der Verfügungen 
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durch die Gehülfen des Gouvernementsprocureurs diesem Letzteren 
vorgestellt, der alsdann, im Falle der Nichtübereinstimmung mit dem 
Beschlusse des Gerichts, über die von ihm gemachten Bemerkungen 
dem Gerichte zweiter Instanz, bei Uebergabe der Originalacte, Mit- 
theilung macht. — Die Vorstellung der Urtheile in derartigen 
Sachen zur Bestätigung der Gouverneure wird aufgehobeu.

Anmerk. d. Vers. Aus den Schlußworten „Borstellnng der Urtheile in 
derartigen Sachen" darf gefolgert werden, daß alle oder wenigstens 
viele in anderen Sachen ergangene Criminalurtheile den Gouverneuren 
zur Bestätigung vorgestellt werden müssen. — Solches muß jedoch nur
in drei, im nachstehenden Art. 40 des Gesetzes vom 11. October 
1865 angeführten Fällen und zwar von der Gerichtsbehörde zweiter 

Instanz geschehen.
Nachforschuugen über das Alter des Augeklagteu werde» vou den 

Gerichtsbehörden nur daun angestellt, wenn dasselbe in den vom 
Gesetze statuirten Fällen (XIV. B. der Neichsges. Reglement für die

Jnhaftirten Art 1005*) und Strafgesetzbuch, 
Ausgabe vom Jahre 1866, Art. 74, 

84, 85, 94, 136—146)
auf die Bestimmung der Strafe Einfluß haben kann. In diesen 
Fällen wird die Angabe des Angeklagten durch Nachweise der Tauf
register und Revisionslisten verificirt. — Sollte ein solcher Nachweis 
unmöglich zu erlaugeu fein, so wird das Alter des Angeklagten dnrch 
Besichtigung desselben Seitens des örtlichen Stadt-, Kreis- oder Polizei

arztes in der Gerichtssitzung festgestellt.
*) Der Art. 1005 des XIV. B. lautet:

„Die in die Compagnieen (Arrestanten-Compagnieen d. Berf.) 
„Eintretenden dürfen nicht jünger als siebzehn und nicht älter als 
„sechszig Jahre sein und dabei ohne körperliche Mängel, die sie zu 

„Arbeiten untauglich machen.
Aumerk. d. Berf. Die Artikel des Strafgesetzbuches, aus welche der 

Gesetzgeber in diesen Paragraphen hiuweist, bestimmen die Strafen für 
Verbrecher, die das 70. Lebensjahr erreicht babeu, für Minderjährige, 
die Fälle der Strafumwandlung und das Maaß der Strafe bei Um
ständen, welche die Strafbarkeit verringern oder steigern. — Dabei ist 
zu bemerken, daß obige Artikel des Strafgesetzbuches unverändert 
in die Ausgabe v. I. 1885 übergegangen und in der deutschen 
Ausgabe des Strafgesetzbuches unter deuselbeu Zahlen zu fiuden sind. 
Dieselben hier ihrem Wortlaute nach wiederzugeben, habe ich daher 

R. G.
11. October 

1865 
Art. 8.



6

N. G.
3. Juni 1886 

IIL Abth.
Pkt. 2.

aus diesem sowie aus dem alldem Grunde unterlassen, daß der öteichs- 
rath in der zweiten Hälfte dieses Jahres über einen Entwurf eines 
neuen Strafgesetzbuches Beschluß fassen wird.

Die Gerichtsbehörden erster Instanz sind verpflichtet bei Wahl 
von Maßnahmen, die den Angeklagten deren Mittel vernichten sollen, 
sich dem Gerichte und der Untersuchung zu entziehen, die in den Art. 
235—238 *) dargelegten Vorschriften der Gesetze über das Gerichts
verfahren bei Verbrechen und Vergehen (Thl. II, B. XV d. Neichsges. 
Ausgabe 1876) zur Richtschnur zu nehmen.

*) 2. Thl. XV. B. Art. 235.
Um den Angeklagten die Mittel, sich dem Gerichte und der Uutcr- 

suchung zu entziehen, zu durchkreuzen, werden folgende Maßregeln 
ergriffen: 1) Abnahme des Legitimationsscheines oder Verpflichtung 
des Angeklagten durch einen Revers, zur Untersuchung zu erscheinen 
und sich aus dem Wohnorte nicht zu entfernen, 2) Stellung unter die 
Anfsicht der Polizei, 3) Uebergäbe an Bürgen, 4) Entgegennahme 
eines Unterpfandes (Salog), 5) Hausarrest, 6) Gefängnißhaft und 
Polizei arrest.

Anmerkung. Bei Bestimmung der Maßregel zur Durchkreuzung 
der Mittel des Angeklagten, sich dem Gerichte und der Unter
suchung zu entziehen, ist der Untersuchungsrichter verpflichtet, 
jeden unnützen Zwang der Angeklagten zu vermeiden und be
sondere Aufmerksamkeit darauf zu richten, daß durch solche 
Maßregeln den nicht geständigen Angeklagten die Möglichkeit 
entzogen werde, mit Personen, die am Verbrechen Theil genom
men oder zu demselben in Beziehungen stehen, in Verkehr zu 
treten.

** ) Art. 236.
Die in dem vorhergehenden Artikel (235) bestimmten Maßregeln 

werden nach dem in den Artikeln 417, 418, 421—428 der Criminal- 
proceßordnung (von 1864) auseinaudergesetzten Regeln angewandt.

Criminalproceßordnung. Ausgabe 1883.
Art. 417.

Gegen die solcher Verbrechen oder Vergehen Angeklagten, welche 
die Schuldigen einer Einsperrung in's Gefängniß, Zuchthaus oder 
Festung ohne Beschränkung ihrer Rechte und Vorzüge unterwerfen 
(Strafges. Art. 35, 37 und 38), kann die strengste Sicherheilsmaß
regel — die Uebergabe (der Angeklagten) an (deren) Bürgen sein.
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An merk. d. Serf. Die Nrt. 35 it. 38 des Strafgesetzes Ausgabe 1885 
(Art. 37 ist aufgehoben) geben nur die Zeit an, auf welche sich eine 
Gefangniß- und Festungshaft eistrecken kann — 4 Wochen minimum 

1 Jahr und 4 Monate maximum.
Art. 418.

Gegen die solcher Verbrechen und Vergehen Angeklagten, welche 
die Angeklagten einer Einsperrung in's Zuchthaus oder in eine Festung 
mit Entziehung von Rechten und Vorzügen unterwerfen (Strafges. 
Art. 34 u. 36) kann die strengste Sicherheitsmaßregel — die Forde
rung eines Unterpfandes (Salog) sein.

Anmerk. d. Serf. Die Art. 34 u. 36 des Strafges. Ausgabe 1885 
geben die Zeit an, auf welche sich in solchen Fallen die Haft erstrecken 

— Festungshaft: minimum 1 Jahr 4 Monate, maximum
4 Jahre; Gesängnißhaft: minimum 8 Monate.

Art. 421.
Bei Wahl einer Maßregel zur Vernichtung der Mittel des An

geklagten, sich dem Gerichte und der Untersuchung zu entziehen, wird 
nicht nur die Strenge der ihm drohenden Strafe in Betracht gezogen, 
sondern auch: die Stärke der gegen ihn erbrachten Anzeichen (Jndicien), 
die Möglichkeit, die Spuren des Verbrechens zu verwischen, der Ge
sundheitszustand, das Geschlecht, das Alter und die gesellschaftliche 

Stellung des Angeklagten.
Art. 422.

Jede zahlungsfähige Person, Gesellschaft oder Verwaltung kann 
für den Angeklagten Bürgschaft leisten durch Uebernahme einer Ver
antwortlichkeit in Geld für den Fall, daß der Angeklagte sich der 

Untersuchung entzieht.
Art. 423.

Das Unterpfand (Salog) muß in Geld oder Mobilien bestehen 
und kann sowohl vom Angeklagten als anch von jeder anderen Person 

erlegt werden.
Art. 424.

Die Höhe des Salogs oder der Bürgschaft wird vom Unter- 
suchnngsrichter bestimmt, entsprechend der dem Angeklagten drohenden 
Strafe und den Vermögensverhältuissen des Bürgen oder Pfand

gebers.
Art. 425.

Die Salog- oder Bürgschaftssumme darf in keinem Falle weniger 
betragen als die Schadenersatzforderung der dnrch das Verbrechen 
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R. G.
3. Juni 1886 

IIL Abth.
Pkt. 3.

geschädigten Person, wenn deren Klage von glaubwürdigen Beweisen 
unterstützt wird.

Art. 426.
liebet die Annahme der Bürgschaft oder des Salogs nimmt der 

Untersnchnngsrichter eine schriftliche Verfügung auf, die sowohl vou 
ihm als auch vom Bürgen oder Pfandgeber unterschrieben und von 
welcher eine Copie demselben herausgegebeu wird.

Art. 427.
Im Falle der Flucht des Angeklagten oder falls er sich der Uuter- 

suchnng und dem Gerichte entzieht wird die vom Bürgen beigetriebene 
oder als Salog erlegte Summe nach Abzug der Gelder, die der durch 
das Verbrechen geschädigten Person als Schadenersatz zugesprochen 
werden können, zum Capital für Einrichtung vou Haftaustalteu ge

schlagen.

Art. 428.
Bis zur Vvrstelluug einer Bürgschaft oder Salogs wird der An

geklagte einem Hausarreste oder der Haft unterworfen.

Art. 237. 2. Thl. XIV. B. Ausgabe 1876.
Jni Gefänguisse werden alle solcher Verbrechen Angeklagten ge

halten, für welche Entziehung aller Standesrechte oder der Verlust 
aller besonderen, ihnen persönlich oder dem Staude nach ^geeigneten 
Rechte und Vorzüge mid Verweismig nach Sibirien oder andere ent
fernte Gouvernemeilts zum Aufenthalte oder Abgabe in die Corrections- 
Arrestauteu-Abtheilnugen oder Arbeitshans verfügt wird, besonders 
wenn die unter Gericht stehenden schon vom Gerichte erster Instanz 
verurtheilt waren.

Art. 238.
Der Haft im Gefängnisse oder bei der Polizei unterliegen anch 

die Angeklagten, die ein Domicil nicht haben, wenngleich sie weniger 
schwerer Verbrechen als der oben bezeichneten angeklagt worden, und 
ebenso die solcher Verbrechen Angeklagten, welche nach dem Ustaw 
über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen eine Ein
sperrung in's Gefängnis; nach sich ziehen.

b) In allen Angelegenheiten, die sich auf Erforschung eines Ver
brechens beziehen, hat die Gerichtsbehörde erster Instanz die 
gesetzlichen Forderungen des Procureurs oder seines Gehilfen 
zu erfüllen, unter Vermerk in den Protokollen, welche Maß
regeln auf seine Anordnung hin getroffen sind.
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c) Wenn zur Ausführung der Anordnung des Procureurs oder 
seines Gehilfen ein Hindernis; vorliegt, so benachrichtigt die 
Gerichtsbehörde erster Instanz, indem sic Maßregeln zur Aus
führung des Angeordueten, so viel das möglich ist, trifft, hier
von den Betreffenden und erwartet seine Entscheidung.

d) Bei Arretirnng des Angeklagten benachrichtigt die Gerichts
behörde erster Instanz sofort den nächsten Beamten der Pro- 
curatur von den Gründen dieser Verfügung, der daun fordern 
fanii, daß die Behörde erster Instanz sich auf eine weniger 
strenge Maßregel beschränke, wenn der Angeklagte nicht genü
genden Verdacht auf sich lenkt in einem Verbrechen, das die 
Entziehung aller Rechte oder den Verlust aller besonderen Rechte 
und Privilegien nach sich zieht.

e) Die Gerichtsbehörde erster Instanz benachrichtigt den Procureur 
oder dessen Gehilfen auch von den Gründen, warum ein An
geklagter eines Verbrechens, der Entziehung aller Rechte oder 
Verlust aller besonderen Rechte und Privilegien nach sich zieht, 
nicht in Haft genommen oder aus derselben entlassen ist.

f) Der Procureur oder dessen Gehilfe haben das Recht, der Ge
richtsbehörde erster Instanz, die Verhaftung eines in Freiheit 
gelassenen oder aus der Haft befreiten Angeklagten vorzuschla- 
geu. Wenn die Gerichtsbehörde erster Instanz vermeint, daß 
der Angeklagte nicht genügenden Verdacht auf sich lenkt in 
einem Verbrechen, das die Entziehung aller Rechte oder den 
Verlust aller besonderen Rechte und Privilegien nach sich zieht, 
so macht sie, die Anordnung der Procuratur erfüllend, hiervon 
der Gerichtsbehörde zweiter Instanz Vorstellung. —

g) Der Procureur oder dessen Gehilfe können eine Ergänzung 
der Untersuchung nach den von ihnen gemachten Hinweisen 
verlangen, wenn auch die Behörde erster Instanz die Unter
suchung bereits für abgeschlossen hielt. —

Nach Abschluß der formellen Untersuchung übersenden die Gerichts
behörden erster Instanz das ganze Material zur weiteren Veranlassung 
entweder dem Procureursgehilfeu, wenn die Sache der Competenz des 
Gerichts erster Instanz unterliegt, oder dem Gouvernemeuts-Procureur, 
wenn die Entscheidung der Sache den Gerichtsbehörden zweiter In
stanz als Gerichten erster Instanz zustehr. —

R. G.
3. Juni 1886

111. Abth.
Art. 4.
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Art. 5.

Anmerk.

R. G.
11. October

1865 
Art. 9.

Art. 10.

Die Gouveriiemcntsprocureure und bereit Gehilfen stellen die von 
ihnen dnrchqesehenen Untersuchnngsacten dem betreffenden Gerichte mit 
einer Schlnßmeinung zu, die auf Grund des Art. 321 des Gesetzes 
über das Gerichtsverfahren bei Verbrechen und Vergehen XV B. Thl. 
II A n s g. 187 6 zusammengestellt ist. — In Sachen die der Cvin- 
petenz der Gerichte erster Instanz unterliegen, hängt die Vorstellung 
oder Nichtvorstellnng schriftlicher Schlnßmeinnngen von dein Gutdünken 

der Procnratnr ab.
Die Vorschriften der Art. 4 nnd 5 kommen nicht zur Anwendung 

bei Criminal-Privatsachen, wenn diese laut Gesetz zur Zahl derjenigen 
gehören, die durch Vergleich des Geschädigten mit dem Angeklagten 

beigelegt werden (können). —
Die Untersuchungen in Sachen dieser Art erhalten ihre weitere 

Direction ohne Betheiligung der Procnratnr. —
Art. 321 des XV Bd. II Thl. Ausg. 1876.

...... . „In der Schlnßmeinnng des Procureursgehilfen 
müssen dargelegt sein: 1) die Begebenheit, welche die Anzeichen einer 
verbrecherischen Thätigkeit in sich schließt; 2) Zeit und Ort der Ans
übung des Verbrechens, soweit solches bekannt ist; 3) Stand, Taus-, 
Vaters- nnd Familienname oder der Beiname des Angeklagten; 4) 
das Wesen der in der Sache wegen der Angeklagten gesammelten 
Beweise und Anzeichen; 5) eine anf's Gesetz gegründete Bestimmung, 
welchem Verbrechen die Anzeichen der zu beprüfeuden That entsprechen; 
6) ob die Untersuchung in einer alles Material umfassenden Weise 
geführt ist; 7) ob der Angeklagte dem Gerichte zu übergeben ist oder 
ob der Sache für immer oder zeitweilig ein weiterer Verlauf nicht 
zu geben ist. —

Artikel 7. Nach Beendigung der Untersuchung werden die An
geklagten nnd an der Sache Betheiligten oder deren Bevollmächtigten 
zur Durchsicht der Originalproceßacte in der Kanzlei des Gerichts 
unter Aufsicht des Secretairs oder Geschäftsführers zugelasscu. —

lieber die zur Verhandlung bestimmten Sachen wird eine Woche 
vor dem Vortrage derselben eine Bekanntmachnng an die Gerichts- 
thüren angeschlagen; auf dieser Bekanntmachnng hat der Präsident des 
Gerichts, im Dirigirenden Senate aber der Oberprocnrenr, den Tag 
zu vermerken, an welchem dieselbe ansgehängt worden. —

Schriftliche Referate werden nur in denjenigen Sachen angefertigt, 
in denen Solches von der Session oder von den über den Vortrag 
verfügenden Personen für nothwendig erachtet wird. —




